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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Bauleitplanung der Stadt Neu-Anspach, Stadtteil Rod  am Berg 
Satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB, Flur 5, Flst.  Nr. 162/7 und 163/7 „Bergweg“ 
Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Ab s. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB)  
 
Planziel der Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB ist die Einbeziehung der bislang als 
Außenbereich anzusprechenden Flächen (Flurstücke Nr. 162/7 und 163/7) in den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil und somit in den grundsätzlich bebaubaren Innenbereich. Die Stadt Neu-Anspach 
hat den Entwurf der Satzung aufgrund der im Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 
Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen ergänzt. Gegenstand der Änderung/Ergänzung des 
Entwurfes ist die Integration des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags in das Bauleitplanplanverfahren. 
 
Hierfür wird eine erneute aber verkürzte Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit und der berührten 
Behörden und sonstigen TöB durchgeführt. 
 
Der 2. Entwurf der Satzung einschließlich Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag liegt in der Zeit von  
 

Montag, dem 13.09.2010- einschl. Freitag, dem 24.09 .2010 
 
in der Stadtverwaltung Neu-Anspach, Stadtteil Anspach, Bahnhofstraße 28, Zimmer 12 oder 13, II. 
Stock, während der üblichen Dienststunden  
 
montags bis donnerstags  von 07:30 Uhr – 15:30 Uhr 
freitags    von 07:30 Uhr – 12:00 Uhr  

oder nach Vereinbarung 
 
öffentlich aus. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen zu den Planungen 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.  
 
Es wird darum gebeten, sich ausschließlich zu den g eänderten oder ergänzten Planinhalten zu 
äußern.  
 

Räumlicher Geltungsbereich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

genordet, ohne Maßstab 
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Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollantrag) unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4 b BauGB das Planungsbüro Holger Fischer, Linden, mit 
der Durchführung des Verfahrens beauftragt wurde. 
 
 
Neu-Anspach, 02.09.2010 
 
DER MAGISTRAT 
 
 
 
Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 
 


